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0 Vorwort 

Am 21. Mai 1992 erließ der Rat der Europäischen Gemeinschaften die Richtlinie 
92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensgemeinschaften sowie der wildleben-
den Tiere und Pflanzen, die "Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie" (FFH-RL).  

Ziel der Richtlinie ist es, zusammen mit der bereits seit 1979 gültigen Richtlinie 
79/409/EWG, der "Vogelschutz-Richtlinie" (VS-RL), das europäische ökologische Netz 
"NATURA 2000" zu errichten und damit die Artenvielfalt in Europa zu sichern. Dieses 
Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebensraumtypen (aufgeführt in An-
hang I der FFH-RL) und die Lebensräume ausgewählter Arten (enthalten in Anhang II 
der FFH-RL und Art. 4 Abs. 1 und 2 der VS-RL) umfassen.  

Gemäß § 19b Abs.3 Satz 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit 
Art. 6 Abs. 1 FFH-RL sind für jedes einzelne Gebiet die Erhaltungsmaßnahmen zu be-
stimmen, die notwendig sind, um einen günstigen Erhaltungszustand der Lebensraum-
typen und Arten zu gewährleisten oder wiederherzustellen, die maßgeblich für die Auf-
nahme des Gebietes in das Netz "NATURA 2000" waren. Diese Maßnahmen werden 
in Bayern im Rahmen eines sog. "Managementplanes" ermittelt und festgelegt.  

Der Managementplan ist eine für die zuständigen staatlichen Behörden verbindliche 
naturschutzfachliche Handlungsanleitung. Er soll Klarheit und Planungssicherheit 
schaffen, hat jedoch keine rechtliche Bindungswirkung für die ausgeübte Nutzung 
durch die Grundeigentümer. Für private Grundeigentümer begründet der Manage-
mentplan daher keine unmittelbaren Verpflichtungen. Rechtsverbindlich ist nur das ge-
setzliche Verschlechterungsverbot (nach Art. 13c BayNatSchG), das unabhängig vom 
Managementplan greift. Alle Maßnahmen, die zu einer erheblichen Verschlechterung 
der für das Gebiet maßgeblichen Lebensraumtypen und Arten führen, sind demnach 
verboten. Die bisherige Nutzung kann daher in aller Regel weitergeführt werden. Ob 
Maßnahmen in Konflikt mit dem Verschlechterungsverbot geraten können, muss je-
weils im konkreten Einzelfall beurteilt werden.  

Die Grundeigentümer beziehungsweise Nutzungsberechtigten sollen für die vorgese-
henen Maßnahmen freiwillig bzw. gegen Entgelt gewonnen werden. Grundeigentümer, 
Gemeinden, Träger öffentlicher Belange und Verbände werden frühzeitig an der Erstel-
lung des Managementplanes beteiligt, um ihnen Gelegenheit einzuräumen, Einwände, 
Anregungen und Vorschläge einzubringen und um die für eine erfolgreiche Umsetzung 
unerlässliche Akzeptanz und Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten zu erreichen.  

Grundprinzip der Umsetzung in Bayern ist, dass von den fachlich geeigneten Instru-
mentarien jeweils diejenige Schutzform ausgewählt wird, die die Beteiligten am wenigs-
ten belastet. Der Abschluss von Verträgen mit den Grundeigentümern hat Vorrang, 
wenn damit der notwendige Schutz erreicht werden kann (Art. 13b Abs. 2 in Verbin-
dung mit Art. 2a Abs. 2 Satz 1 Bay-NatSchG). Nach Punkt 5.2 der Gemeinsamen Be-
kanntmachung zum Schutz des Europäischen Netzes "Natura 2000" werden hoheitli-
che Schutzmaßnahmen nur dann getroffen, wenn und soweit dies unumgänglich ist, 
weil auf andere Weise kein gleichwertiger Schutz erreicht werden kann. 

Weiterführende Angaben finden Sie z. B. im Internet unter 
http://www.stmugv.bayern.de/umwelt/naturschutz/index.htm oder unter 

http://www.stmugv.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 

http://www.stmugv.bayern.de/umwelt/naturschutz/index.htm
http://www.stmugv.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm
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1 Erstellung des Managementplanes: Ablauf und Be-
teiligte 

Auf Vorschlag des Bayerisches Landesamtes für Umwelt und der Regierung von 

Mittelfranken wurde der Steinbruch Langenaltheim (TK 7131 Monheim) zur Auswei-

sung als Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet, Gebietsnummer 7131-371, Ge-

bietsbezeichnung "Steinbruch Langenaltheim") gemeldet. 

Die Regierung von Mittelfranken, Höhere Naturschutzbehörde, beauftragte das Büro 

Ökologisch-Faunistische Arbeitsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Pla-

nungsgruppe Landschaft mit den Grundlagenarbeiten zur Erstellung eines Ma-

nagementplanes.  

Die Untere Naturschutzbehörde (Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen) wurde 

über die Erhebungen informiert. Bei der Erstellung eines Managementplanes wird 

eine intensive Beteiligung aller Betroffenen, insbesondere der Grundeigentümer, 

Land- und Forstwirte sowie der Gemeinden, Verbände und Vereine angestrebt. 

Ziel der Untersuchungen im Jahr 2009 war die Erhebung der Lebensraumtypen und 

der im Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführten Gelbbauchunke (Bombina variega-

ta) unter Einarbeitung der Ergebnisse aus Literatur-, Akten- und Luftbildauswertung 

einschließlich der Befragung örtlicher Fachleute. 
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2 Gebietsbeschreibung 

2.1 Grundlagen 

Das FFH-Gebiet 7131-371 "Steinbruch Langenaltheim" ist ein für den Raum Lan-

genaltheim-Solnhofen-Mörnsheim typischer Plattenkalksteinbruch. Der Steinbruch 

liegt auf der Verebnung der Albhochfläche 1 km östlich von Langenaltheim am 

Rande der offenen Feldflur, im Osten schließen Wälder und die Hänge des Altmühl-

tales an.  

Der Steinbruch bildet eine große Grube von 10-30 m Tiefe, in der weiterhin Platten-

kalke in Handarbeit abgebaut werden. Die Sohle ist leicht terrassiert. Die Ansamm-

lung und Verdichtung mergeligen Bodenmaterials führt im Sohlenbereich an zahl-

reichen Stellen zur Ausbildung von Pfützen und temporären Kleingewässern. Ent-

lang des Steinbruchrandes sind immer wieder Plattenkalkwände freigelegt oder 

überschüttet. Entlang des alten Ostrandes lagern große Halden unterschiedlichen 

Alters und unterschiedlicher Vegetationsentwicklung, teilweise werden diese Hal-

den bereits wieder abgebaut. Kleinere Gruben befinden sich in Randbereichen am 

Nordrand und im Südosten. Die Grube am Nordwestrand ist aufgelassen. Im Osten 

verzahnen sich alte eingewachsene Halden mit den umgebenden Buchen- und 

Mischwäldern.  

Das FFH-Gebiet besitzt eine Größe von 79 ha und gehört zum Gemeindegebiet 

von Langenaltheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. 

Das FFH-Gebiet ist Teil des Naturraumes "Altmühlalb" als Untereinheit des Natur-

raumes 82 "Südliche Frankenalb". Es liegt in einer Höhenlage von ca. 590 m üNN.  

Geologisch stehen die Kalke der Solnhofener Schichten an, im Steinbruch selbst 

die Plattenkalke des Malm Zeta 2b.  

Die wichtigsten Klimadaten für den Zeitraum 1961-1990 lauten: mittlere Jahres-

temperatur 6,7 °C, die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 

745 mm. Das Niederschlagsmaximum liegt im Juni. (PIK 2009). 

Die potenziell natürliche Vegetation bilden der Platterbsen-Buchenwald (Lathyro-

Fagetum) auf flachgründigen Kalkstandorten und der Waldmeister Buchenwald 

(Asperulo-Fagetum) auf lehmüberdeckten Standorten.  
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2.2 Lebensraumtypen und Arten 

2.2.1 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

Im SDB ist als einziger Lebensraumtyp der LRT 9150 Buchenwald genannt. Dieser 

war nicht Gegenstand der Untersuchung. 

Zusätzlich zu dem im Standard-Datenbogen genannten Lebensraumtyp des An-

hangs I der FFH-RL wurde im Gebiet nachfolgender Lebensraumtyp kartiert: 

 LRT 6210 Orchideenarme basiphytische Magerrasen 

 

LRT 6210 Orchideenarme, basiphytische Magerrasen 

Kalkmagerrasen finden sich im Steinbruch auf den randlichen alten Halden zwi-

schen Kiefernaufwuchs. Sie sind das Ergebnis fortgeschrittener Sukzessionsent-

wicklung, teilweise sind sie lückig, flechten- und moosreich. Aufrechte Trespe, 

Schafschwingel, Schillergras, Thymian, Skabiosen-Flockenblume sind die kenn-

zeichnenden Kalkmagerrasenarten. Ein initiales Halbtrockenrasenstadium stellen 

Thymianrasen dar. 

 

2.2.2 Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

Gelbbauchunke 

Im Jahr 2009 wurden im FFH-Gebiet 7131-371 "Steinbruch Langenaltheim" in ins-

gesamt 36 Gewässern bzw. Gewässergruppen maximal 150 bis 170 adulte und 

subadulte Gelbbauchunken registriert. Sechs Gewässer fungierten als Reprodukti-

onslebensräume (Nachweise von Laich, Larven oder frisch umgewandelten Jung-

tieren). Die Funde sind auf das gesamte FFH-Gebiet verteilt mit einer deutlichen 

Häufung im nordöstlichen Bereich des Steinbruches (vgl. Karte 2: "Arten nach An-

hang II der FFH-Richtlinie"). Hier liegen allein fünf der insgesamt sechs Fortpflan-

zungsgewässer. Lediglich die Flächen ganz im Norden und Teilbereiche im Süden 

und Südwesten des Steinbruchgeländes werden aufgrund fehlender Gewässer 

kaum besiedelt. Die Mehrzahl der Klein- und Kleinstgewässer weist nur geringe bis 

sehr geringe Individuenzahlen auf (ein bis drei Tiere). In fünf Gewässern wurden 

die Gelbbauchunken zahlreicher angetroffen (bis zu zehn Tiere pro Gewässer). 

Hier gelangen auch die meisten Fortpflanzungsnachweise. Maximal wurden in ei-

nem Fortpflanzungsgewässer 45 Larven gezählt. 

Der aktuelle Zustand der Gelbbauchunkenpopulation ist mit sehr gut (A) zu beurtei-

len. Diese Einschätzung ergibt sich aus den Kriterien Populationsgröße (groß), Re-

produktion (kontinuierlich) und der günstigen Verbundsituation der Art im Umfeld 

des FFH-Gebietes. Auch die Habitatqualität kann insgesamt als sehr gut (A) be-

zeichnet werden. Die Dichte an potenziellen Laichgewässern, ihre Beschaffenheit 

und Qualität sowie die überdurchschnittliche Strukturvielfalt des Landlebensraumes 

bieten den Gelbbauchunken sehr gute Lebensbedingungen. 
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3 Konkretisierung der Erhaltungsziele  

Verbindliches Erhaltungsziel für das Gebiet ist ausschließlich die Erhaltung oder 

Wiederherstellung eines günstigen (Erhaltungs-)Zustandes der im Standard-

Datenbogen genannten FFH-Arten bzw. FFH-Lebensraumtypen. 

Auf der Grundlage der im Standard-Datenbogen genannten signifikanten Schutzgü-

ter (Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach Anhang II FFH-RL) wurden 

von der Regierung von Mittelfranken und dem Landesamt für Umwelt für das FFH-

Gebiet 7131-371 "Steinbruch Langenaltheim" folgende Erhaltungsziele formuliert 

(Stand: 20.06.2007): 

1. Erhaltung der typischen Situation der betriebenen und stillgelegten Stein-

brüche des Altmühljura mit den umgebenden Wäldern, Abraumhalden, Ab-

bruchkanten, verdichteten Abbausohlen mit Temporärgewässern. 

2. Erhaltung bzw. Wiederherstellung der strukturreichen mitteleuropäischen 

Orchideen-Kalk-Buchenwälder mit naturnaher Bestands- und Altersstruktur 

sowie naturnaher Baumartenzusammensetzung mit einem ausreichenden 

Alt- und Totholzanteil für die daran gebundenen Artengemeinschaften; Er-

haltung der Höhlen- und Horstbäume, sonstiger Biotopbäume und von Son-

derstandorten und Randstrukturen (z.B. Waldmäntel, Säume, Verlichtun-

gen) sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen, 

auch als Jahreslebensraum der Gelbbauchunke. 

3. Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Population der Gelbbauchunke; Er-

halt der Lebensraumkomplexe mit Laich- und Landhabitaten, insbesondere 

auch vernetzter Gewässersysteme und durch Abbautätigkeiten entstehende 

Gewässer; Erhalt der Laichgewässer in Sekundärhabitaten in Abbaustellen. 
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4 Maßnahmen und Hinweise zur Umsetzung 

Die Hauptaufgabe des Managementplanes ist es, die notwendigen Erhaltungs- und 

ggf. Wiederherstellungsmaßnahmen zu beschreiben, die für die Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustands der im Gebiet vorhandenen und für die Meldung als 

FFH-Gebiet ausschlaggebenden Arten und Lebensräume erforderlich sind. Gleich-

zeitig ist der Managementplan aber auch ein Instrument, um die berechtigten Inte-

ressen der Eigentümer und Bewirtschafter zu beschreiben und Möglichkeiten auf-

zuzeigen, wie die Maßnahmen im gegenseitigen Einverständnis und zum gegensei-

tigen Nutzen umgesetzt werden können. 

4.1 Bisherige Maßnahmen 

Landschaftspflegerische Maßnahmen, die dem Ziel dienen, den Erhaltungszustand 

der im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL oder der 

Arten nach Anhang II FFH-RL zu verbessern, sind nicht bekannt. 

4.2 Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

4.2.1 Erhaltungsmaßnahmen für Anhang II-Arten 

Für die Gelbbauchunke (Bombina variegata) hat der Steinbruch Langenaltheim ei-

ne hohe Bedeutung. Wie die Ergebnisse zeigen, finden Adulte und Larven in weiten 

Bereichen des FFH-Gebietes sehr gute Bedingungen vor. Es muss daher, oberstes 

Ziel aller Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im FFH-Gebiet "Steinbruch Lan-

genaltheim" sein, dieses hohe Niveau für die Art zu halten. Folgende Maßnahmen 

zum Erhalt und zur Förderung der Population der Gelbbauchunke sind hierzu ge-

eignet: 

 Beibehaltung der Gesamtnutzung des Steinbruchgeländes (keine Nutzungs-

intensivierung). 

 Erhalt der hohen Dichte an potenziellen Laichgewässern, insbesondere im 

Nordostteil des Steinbruches Langenaltheim, z.B. durch Ausräumung älterer 

Kleingewässer. 

 Keine Erweiterung des Off-Road-Betriebes. 

 Erhalt der Möglichkeiten eines barrierefreien Wechsels zwischen Laichge-

wässern und Landhabitaten. 

 Erhalt des weitgehend barrierefreien Verbundsystems zwischen den einzel-

nen Teilpopulationen im Umfeld des Steinbruches Langenaltheim. 
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4.2.2 Zeitliche und räumliche Umsetzungsschwerpunkte 

 

Den räumlichen Umsetzungsschwerpunkt für Erhaltungsmaßnahmen der Gelb-

bauchunke bildet der Nordostteil des Steinbruchgeländes. Hier liegen allein fünf der 

insgesamt sechs Fortpflanzungsgewässer. Zudem sind in diesem Bereich vor allem 

durch den Off-Road-Betrieb mit Geländewagen und einzelnen Amphibien-

fahrzeugen Beeinträchtigungen der Population am wahrscheinlichsten. 

Alle Maßnahmen sind mit den Eigentümern/Bewirtschaftern abzustimmen und im 

gegenseitigen Einvernehmen umzusetzen. 
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 Abkürzungsverzeichnis  

ABSP = Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern 

ALF = Amt für Landwirtschaft und Forsten 

ASK = Artenschutzkartierung des Bayer. Landesamt für Umwelt 

BayNatSchG = Bayerisches Naturschutzgesetz  

BaySF = Bayerische Staatsforsten AöR 

FFH-RL = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

GemBek = 
Gemeinsame Bekanntmachung des Innen-, Wirtschafts-, Landwirt-
schafts-, Arbeits- und Umweltministeriums vom 4. August 2000 zum 
Schutz des Europäischen Netzes "NATURA 2000"  

MPl = Managementplan 

LRT = Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-Richtlinie 

RL BY = Rote Liste Bayern  0 = ausgestorben oder verschol-
len 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

4 = potentiell gefährdet 

RL Mfr. = Rote Liste Mittelfranken (Pflanzen) 

SDB = Standard-Datenbogen 

…   
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Anhang 

 

Fachbeitrag Wald 

 

Karten zum Managementplan – Maßnahmen 

Karte 4: Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen  
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Stand: März 2010 

Gültigkeit: Dieser Plan gilt bis zu seiner Fortschreibung 
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0 Grundsätze (Präambel) 

 

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft haben es sich zur 

Aufgabe gemacht, das europäische Naturerbe dauerhaft zu erhalten. Aus 

diesem Grund wurde unter der Bezeichnung Natura 2000 ein europaweites 

Netz aus Fauna-Flora-Habitat (FFH)- und Vogelschutzgebieten (SPA) 

eingerichtet. FFH bedeutet Tierwelt (Fauna), Pflanzenwelt (Flora) und Le-

bensraum (Habitat). SPA steht für special protected area (besonders ge-

schütztes Gebiet). Hauptanliegen von Natura 2000 ist die Sicherung des 

günstigen Erhaltungszustands der Gebiete europäischen Ranges.  

Das 79 ha große FFH-Gebiet Steinbruch Langenaltheim ist ein für den 

Raum Langenaltheim-Solnhofen-Mörnsheim typischer Plattenkalksteinbruch. 

Die zahlreich vorhandenen Gewässer, v.a. temporäre Kleingewässer sind 

Lebensraum der Gelbbauchunke. Randbereiche des FFH-Gebiets sind be-

waldet. Die Auswahl und Meldung für das europaweite Netz Natura 2000 er-

folgte ausschließlich nach naturschutzfachlichen Kriterien und war nach gel-

tendem europäischem Recht zwingend erforderlich. 

In Bayern werden mit allen Beteiligten vor Ort Managementpläne (MPl), d.h. 

Entwicklungskonzepte, erarbeitet. Diese entsprechen dem »Bewirtschaf-

tungsplan« gemäß Art. 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie (FFH-RL). In diesen Plänen 

werden für jedes Natura 2000-Gebiet diejenigen Erhaltungsmaßnahmen 

dargestellt, die notwendig sind, um einen günstigen Erhaltungszustand der 

Lebensraumtypen und Arten zu gewährleisten oder wiederherzustellen.  

Der Managementplan ist Leitlinie des staatlichen Handelns. Er soll Klarheit 

und Planungssicherheit schaffen. Er hat jedoch keine direkte rechtliche Bin-

dungswirkung für die ausgeübte Nutzung durch die Grundeigentümer. Für 

private Grundeigentümer begründet der Managementplan daher keine un-

mittelbaren Verpflichtungen, die nicht schon durch das gesetzliche Ver-

schlechterungsverbot vorgegeben werden. Rechtliche Vorgaben z.B. bezüg-

lich des Artenschutzes, des Biotopschutzes (§ 30 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG 

und Art. 13d Abs. 1 Nr. 1 BayNatSchG alter Fassung) sowie ggf. vorhande-

ner Schutzgebietsverordnungen besitzen unabhängig davon weiterhin Gül-

tigkeit. 
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Bei der Managementplanung stehen folgende Grundsätze im Mittelpunkt: 

 Alle Beteiligten, vor allem die Grundbesitzer, die Bewirtschafter, die 

Kommunen und die Verbände, werden frühzeitig und intensiv in die 

Planung einbezogen. Dazu werden Runde Tische eingerichtet. Eine 

möglichst breite Akzeptanz der Ziele und Maßnahmen ist die Voraus-

setzung für eine erfolgreiche Umsetzung. 

 Bei der Umsetzung der Richtlinien und der erforderlichen Maßnah-

men haben freiwillige Vereinbarungen den Vorrang vor hoheitlichen 

Maßnahmen. 

 Ein möglichst großer Anteil der begrenzten Mittel soll in die konkrete 

Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen vor Ort fließen. Die Arbeit 

an den Plänen beschränkt sich daher auf das rechtlich und natur-

schutzfachlich notwendige Maß. 

 

Durch Runde Tische als neues Element der Bürgerbeteiligung soll Ver-

ständnis für die im Managementplan vorgeschlagenen Maßnahmen geweckt 

werden, aber auch Verständnis für die Interessen und Möglichkeiten der 

Waldbesitzer. Konflikte und widerstrebende Interessen sollen am Runden 

Tisch frühzeitig identifiziert und soweit wie möglich gelöst werden. Der Plan 

schafft Planungssicherheit und Transparenz für die Nutzer, insbesondere 

darüber, wo Maßnahmen aus Sicht von Natura 2000 unbedenklich sind bzw. 

wo besondere Rücksichtnahmen erforderlich sind. 
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1 Erstellung des Managementplanes: Ablauf und 
Beteiligte 

Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Staatsministerium für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz und dem Staatsministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Forsten liegt die Federführung bei der Manage-

mentplanung für das FFH-Gebiet Steinbruch Langenaltheim 7131-371 

aufgrund des überwiegenden Offenlandanteils bei der Regierung von Mittel-

franken, Höhere Naturschutzbehörde. Mit der Erstellung des Management-

plans wurde das Büro Ökologisch-Faunistische Arbeitsgemeinschaft beauf-

tragt. Örtlich zuständig für die Bearbeitung der Waldflächen ist das Regiona-

le Natura 2000-Kartierteam (RKT) Mittelfranken mit Sitz am AELF Ansbach. 

Die Planerstellung des Fachteils Wald oblag dem forstlichen Kartierer Peter 

Krampol-Gleuwitz. 

 

Ziel bei der Erstellung der Managementpläne ist eine intensive Beteiligung 

aller Betroffenen, insbesondere der Grundeigentümer, Land- und Forstwirte 

sowie der Gemeinden, Verbände und engagierter Bürger. Im Vordergrund 

steht dabei eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Beteiligten. Jedem In-

teressierten wurde die Mitwirkung bei der Erstellung des Managementplans 

für das FFH-Gebiet Steinbruch Langenaltheim und bei deren künftigen 

Weiterentwicklung ermöglicht. 

Die Planungsarbeiten wurden am 11.03.2010 am Runden Tisch abge-

schlossen. 



Managementplan – Maßnahmen  Managementplan für das FFH-Gebiet 

Gebietsbeschreibung  7131-371 »Steinbruch Langenaltheim« 

 

Stand: März 2010 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach Seite 4 

2 Gebietsbeschreibung 

2.1 Grundlagen 

 

Die Beschreibung der naturräumlichen Grundlagen des FFH-Gebiets ist im 

Teil Offenland des Managementplans bereits ausführlich erfolgt. Auf weitere 

Ausführungen wird hier verzichtet. 

 

2.2 Lebensraumtypen und Arten 

2.2.1 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

 

Nur im östlichen und südlichen Randbereich des FFH-Gebiets sind Waldflä-

chen vorhanden, bei denen es sich aber v.a. um Fichtenbestände handelt, 

die keinem Lebensraumtyp zugeordnet werden können. Auf 5,1 ha (6 Teil-

flächen) sind Buchenbestände zu finden, bei denen es sich aber nicht um 

den im Standarddatenbogen angegebenen Waldlebensraumtyp 9150 Mit-

teleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) 

handelt, sondern um den LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-

Fagetum). 

 

EU-

Code 

Lebensraumtyp Fläche 

ha 

Anzahl 

der Teil-

flächen 

Erhaltungszu-

stand 

Bisher nicht im SDB enthalten: 

9130 Waldmeister-Buchenwald 5,1 6 Nicht bewertet 

 

 

 

2.2.2 Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

Im SDB ist ausschließlich die Gelbbauchunke genannt, die aber bereits im 

Offenlandteil abgehandelt wurde. 



Managementplan – Maßnahmen  Managementplan für das FFH-Gebiet 

Maßnahmen und Hinweise zur Umsetzung  7131-371 »Steinbruch Langenaltheim« 

 

Stand: März 2010 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach Seite 5 

3 Maßnahmen und Hinweise zur Umsetzung 

Die Hauptaufgabe des Managementplans ist es, die notwendigen Erhal-

tungs- und ggf. Wiederherstellungsmaßnahmen zu beschreiben, die für die 

Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands der im Gebiet vorhandenen 

und für die Meldung als FFH-Gebiet ausschlaggebenden Arten und Lebens-

räume erforderlich sind.  

Der Managementplan hat nicht zum Ziel, alle naturschutzbedeutsamen As-

pekte im FFH-Gebiet darzustellen, sondern beschränkt sich auf die FFH-

Schutzgüter. 

 

Da im FFH-Gebiet keine im SDB genannten Waldlebensräume gefunden 

werden konnten und auch keine weiteren Arten des Anhangs II der FFH-

Richtlinie, können keine Erhaltungsmaßnahmen formuliert werden.  
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4 Anhang 

 

Karte 

 


	Regierung von Mittelfranken

